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Fussgängerbrücke Küsnachtertobel – SL setzt Fragezeichen 
In ihrer Einwendung stellt die SL die Frage, ob die 131 m lange Brücke tatsächlich behin-
dertengerecht sei. Aufgrund der Länge, Schmalheit und Neigung ist die Brücke für ein 
Befahren mit Rollstühlen sicherheitstechnisch ungeeignet. Auch gestalterisch lässt die 
Brücke einige Wünsche oFen. Die SL schlägt Verbesserungsmassnahmen vor.  
 
Eine Brücke über das kantonale Inventarobjekt «Küsnachter Tobel» ist auch nach erneutem 
Anlauf nicht überzeugend. Im Rahmen des Mitwirkungsverfahrens hat die SL zwar die Redi-
mensionierung der Brücke begrüsst, stellt nun aber einige Fragen, ob diese nun 1,4 m breite, 
aber immer noch sehr lange Brücke (131 m) für das ursprüngliche Ziel der Nutzung für Personen 
mit Mobilitätseinschränkung geeignet sei. Ein Befahren mit Rollstühlen ist kaum möglich, auch 
sonst ist ein Kreuzen von entgegenkommenden Personen z.B. mit Bikern oder Kinderwagen 
unmöglich. Aus diesem Grunde beantragt die SL nochmals die Überprüfung der Benutzbarkeit 
und damit des Zwecks der Brücke. Sollte die Brücke nun ein einfacher Steg werden, so dürfte 
dieser vor allem dem Bikeverkehr dienen. Dies könnte aber einen EingriW in das Schutzobjekt 
nicht begründen, da hierfür ein Verkehrsbedürfnis nicht wirklich vorliegt. Im übrigen verlangt 
auch das erneute Gutachten der kantonalen Natur- und Heimatschutzkommission einige 
gestalterische Verbesserungen. Die SL macht zudem den Vorschlag die Brücke etwas zu senken, 
um den Niveauunterschied auszugleichen. 
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